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Die ersten, ganz wesentlichen Erwägungsgründe in der Präambel des Vertrags von Brüssel (BT)1 (19482) 
lauten: 

 
Der Nord-Atlantik-Vertrag (NAT)3 bleibt weit hinter dem zurück, indem er in seiner Präambel lediglich 
lautet: 

 
Während also der BT Menschenrechte und die Würde der menschlichen Person ganz allgemein, mithin als 
global geltend, beschwört und die mit ihm fester gezurrten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (!) 
Bande darauf stützt, spricht der NAT lediglich von Freiheit ihrer (der Vertragsparteien) Völker, woraus heute 
der üble Kern der Misere der massiven Völkerrechtswidrigkeit der bullying NATO resultiert. 
1948 war die Gründung der NATO absehbar. Die Gründungsmitglieder des BT kamen dem zuvor und 
errichteten in der Absicht, eine Kautel für die Menschheit zu etablieren, die WEU auf den vorgenannten 
Werten, die allein den Grundsätzen und Zwecken der UN-Charta entsprechen. 

 
1 19 UNTS 304. 
2 Mithin vor dem Nord-Atlantik-Vertrag (1949), von dem gleich noch die Rede sein wird. 
3 34 UNTS 541. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2019/volume-19-I-304-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2034/v34.pdf
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Diese Vertragsschöpfung ist mit KLEIN4 als Errichtung eines Statusvertrags anzusehen, weil die in ihm 
verankerte Bedeutung und deren Wirkung für Westeuropa für die gesamte Menschheit von essenzieller 
Relevanz ist, weshalb er erga omnes wirkt! 
Aus diesem Grund stand seinen Vertragsparteien alleine 2010 nicht mehr zu, ihn eigenmächtig aufzuheben, 
welche juridische Tatsache auch darin zum Ausdruck kommt, dass mit dem Statement of the Presidency of 
the Permanent Council of the WEU on behalf of the High Contracting Parties to the Modified Brussels Treaty 
– Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain and the United 
Kingdom 5 ein Instrument für die vermeintliche Auflösung gewählt wurde, das noch nicht einmal 
demokratisch abgesegnet worden ist. 
Aus demselben Grund kann auch nicht gesagt werden, dass der Beitritt zum bzw. die Unterzeichnung des 
NAT durch die Gründungsmitglieder des BT zu des letzteren Derogation geführt hätte; was auch dadruch 
zum Ausdruck kommt, dass 1954, anlässlich des Beitritts der BRD zum Nat und zum BT insoweit keine 
wesentlichen Veränderungen im BT6 vorgenommen wurden, sieht man einmal von seinem neuen Artikel IV 
ab, der aber, was das hier Interessierende anlangt, entsprechend einschränkend bzw. dieses sogar 
bestärkend auszulegen ist. 
Die, was die kollektive Verteidigung angeht, zentrale Bestimmung im BT ist dessen Artikel IV (bzw. im MBT 
V), der da lautet: 

 
Die Bezugnahme auf Artikel 51 der UN-Charta betrifft hier eindeutig nicht den bewaffneten Angriff, 
sondern nur die Hilfeleistung! Das führt u. a. dazu, dass der Begriff der armed attack, von der Charta 
unabhängig ausgelegt werden kann und muss. 
Zu attack findet sich im SOED7, was folgt: 
 

 
Und zu fasten upon steht ebd. zu lesen, was folgt: 

 
4 Statusverträge im Völkerrecht. Berlin/Heidelberg/New York (1980). 
5 Vom 31. März 2010. 
6 Modified Brussels Treaty 1954 (MBT). 
7 (1944). 

file:///D:/A/NATO/(1948)%20-%20Brussels%20Treaty/(2011)%20-%20AuflÃ¶sung/publishable_en.pdf
https://www.cvce.eu/obj/modified_brussels_treaty_paris_23_october_1954-en-7d182408-0ff6-432e-b793-0d1065ebe695.html
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Und zu lay hold of in der OXFORD Dictionary of English App, was folgt: 
 

 
 
Somit steht unzweifelhaft fest, dass bereits die Drohung mit Waffengewalt eine armed attack im Sinne des 
Artikels IV BT bzw. V MBT darstellt, denn durch solche Bedrohung kann man, wenigstens im übertragenen 
Sinne, zweifelsohne Besitz vom Bedrohten insofern ergreifen, als er fortan nach eines Pfeife tanzt, was auf 
Europa im Verhältnis zur NATO gewiss zutrifft. 
Und weil diese Entwicklung 1948 vorausgesehen wurde, steht der BT bzw. der MBT, soweit er mit jenem 
nicht im Widerspruch steht und deshalb nichtig ist, über dem NAT. 
Faktisches Fazit ist nun, dass die aufrechten Kräfte in der EU bzw. der NATO nach den vorzitierten 
Bestimmungen gegen die abtrünnigen Kräfte des Hochverrats vorzugehen haben! 
 

Mag. Arthur H. Lambauer 


